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MACHEN SIE MIT! 
 

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 

für die Kommunalwahlen 2026 gesucht 
 
Für die Kommunalwahl am Sonntag, 8. März 2026 und einer evtl. stattfindenden Stichwahl am 
Sonntag, 22. März 2026 sucht ihre Gemeinde ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
für die Bildung der Wahlvorstände. 
 

Was ist ein Wahlvorstand? 
 
Jeder Wahlvorstand besteht aus: 

 1 Wahlvorsteher, der die Tätigkeit des Wahlvorstandes leitet und die Aufgaben auf die 
übrigen Mitglieder verteilt 

 1 stellvertretender Wahlvorsteher 
 1 Schriftführer sowie ein stellvertretender Schriftführer, verantwortlich für das 

Ausfüllen der Wahlniederschriften 
 mehreren Beisitzern, die u.a. folgende Aufgaben haben:  

Ausgabe der Stimmzettel, Auszählung der Stimmzettel und Ermittlung des 
Wahlergebnisses 

 
Die Wahllokale haben von 8:00 - 18:00 Uhr durchgehend geöffnet. Die Mitglieder des 
Wahlvorstandes wechseln sich tagsüber im Wahllokal ab. Es müssen stets mindestens drei 
Mitglieder anwesend sein. Ab 18:00 Uhr zählen alle Wahlhelfer gemeinsam die Stimmen aus. 
Teilweise wird das Ergebnis der Kreistagswahl erst am Montag, 9. März.2026, ermittelt. Neben 
den Wahlvorständen für die Wahllokale werden diese auch für die Briefwahl benötigt, diese 
ermitteln das Wahlergebnis der Briefwähler in den Gemeinden und sind dazu am Wahltag ab 
ca. 16 Uhr im Einsatz. 
 
Für die Tätigkeit im Wahlvorstand erhält jeder Wahlhelfer ein sogenanntes „Erfrischungsgeld“ in 
Höhe von 50 €. Wird die Kreistagswahl erst am Montag ausgezählt, gibt es eine zusätzliche 
Entschädigung von 30 €. Auch für den Wahldienst bei einer evtl. stattfindenden Stichwahl wird 
eine Entschädigung gezahlt. 
 
Voraussetzung für die Tätigkeit im Wahlvorstand ist, dass man für die Kommunalwahl 
wahlberechtigt ist (mind. 18 Jahre alt, deutsche Staatsangehörigkeit oder Unionsbürger, seit 
zwei Monaten Hauptwohnsitz in der Gemeinde). Des Weiteren:  

 arbeitet man gerne im Team  

 ist zuverlässig und genau (beim Zählen und Sortieren) 

 hat eine unparteiische und loyale Arbeitseinstellung 

 behält auch in Stresssituationen einen klaren Kopf 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann melden Sie sich bei Ihrer Bürgermeisterin/Ihrem Bürgermeister oder im Bürgerbüro der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt  
 09771 6160-12 
 buergerbuero@bad-neustadt-vgem.de  
oder online unter: 
https://www.buergerservice-portal.de/bayern/vgbadneustadt/ 
meldung-als-freiwilliger-wahlhelfer/ 
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